
Textliche Festsetzungen  Erl äuterungen 

 
2.6.1 

 

Schutzgegenstand 

 

Quelle des Siepens Am Alten Dahl  

westlich der Ortslage Huckenbach 
 

 

 

 

 

Die Sickerquelle liegt auf einer Weidefl äche, periodisch 

sch üttend, durch Stoffeinträge und Trittsch äden bedingt 

naturnah. 
 

  

Schutzzweck 

 

Die Festsetzung erfolgt gemä ß  

§ 22 a, b LG NRW 

 

- aus wissenschaftlichen, naturgeschichtli- 

  chen, landeskundlichen oder erdge- 

  schichtlichen Gründen 

- wegen ihrer Seltenheit, Eigenart oder  

  Schönheit 
 

 

 

 
 

 

Schutzgrund 

 

Die Quelle ist schutzwürdig 

 

- wegen ihrer Eigenart als Inselbiotop und 

  besonders starken Gef ährdung durch an- 

  thropogene Einflüsse 

- wegen ihrer besonderen Eigenart als 

  Grundwasseraustrittstelle mit speziell 

  daran gebundener Flora und  Fauna 

- als Ursprung aller Flie ßgewässer und  

  Ausgangspunkt jeder Bachrenaturierung 
 

 

 

 
     B. 

 

Gebot 

 

- Einzäunen des Quellbereiches 

 

 

 

 

 

 

 

 


